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Infoblatt zur „musikalischen Früherziehung“  
  
 
Voraussetzung zur Teilnahme an der „musikalischen Früherziehung“ ist die Mitgliedschaft 
beim MV Rißtissen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt bis zum 16. Lebensjahr 14 €/Jahr.  
  
1. Unterricht  

  
1.1. Der Musikverein arbeitet bei der Früherziehung mit „Simone`s Musikwerkstatt“ 

zusammen. Der Unterricht wird von Simone Ströbele, Hindenburgstraße 4, 89610 
Oberdischingen erteilt.  
  

1.2. Unterrichtstag ist der Montag.  
  

1.3. Die Räumlichkeiten für den Musikunterricht werden vom MV zur Verfügung gestellt, 
der Unterricht findet im Musikerheim Rißtissen statt.  
  

1.4. Das Kursangebot umfasst:  
- Musikalische Früherziehung ab 3 Jahren  
- Musikwerkstatt (letztes Kindergartenjahr)  
- Blockflötenunterricht -  Tastenanfangsunterricht  
- Veeh-Harfe  
Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Kursen befinden sich im Anhang.   
  

1.5. Die aktuelle Schul- und Gebührenordnung befindet sich im Anhang.  
  

1.6. Anmeldung bis spätestens 10. Juli bei Simone Ströbele.  
  

2. Blockflötenunterricht  
  
2.1. Die Blockflöten müssen von den Eltern gekauft werden. Wenn gewünscht, kann dies 

über die Musiklehrerin erfolgen.  
  

2.2. Die Literatur wird von der Musiklehrerin besorgt, die Kosten tragen die Eltern.  
  
 
 
 
Die Vorstandschaft  
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Beitrags- und Gebührenordnung  
des Musikvereins Rißtissen e. V. 

 
 
1. Beiträge für Vereinsmitglieder 

 
Der Jahresbeitrag unter dem 16. Lebensjahr beträgt:    14,00 €  
Der Jahresbeitrag ab dem 16. Lebensjahr beträgt:    28,00 € 
 
Die Beiträge werden jährlich zum 01.04. mittels SEPA-Lastschriftmandat (siehe 
Beitrittsformular) abgebucht. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ablauf eines Kalenderjahres zulässig. Es muss 
gegenüber dem Vorstand mindestens einen Monat vorher eine schriftliche Erklärung 
abgegeben werden. 
 
 

2. Miete für vereinseigene Musikinstrumente  
 
Die Miete für ein vereinseigenes Musikinstrument beträgt 90 €/Jahr.  

 
Wenn eine Familie oder der Mieter mehrere Instrumente beim Musikverein mietet wird 
die Musikinstrumentenmiete in folgender Staffelung erhoben: 

 
1. Musikinstrument 90 €/Jahr 
2. Musikinstrument 75 €/Jahr 
3. Musikinstrument 60 €/Jahr 
jedes weitere Musikinstrument ist kostenfrei 

 
Erreicht ein Mieter das 18. Lebensjahr, fällt dieser aus der Staffelung heraus und die 
anderen Musikinstrumente rücken in der Liste nach oben. 
 
Sollte ein Mieter ein eigenes Musikinstrument haben und zusätzlich eines vom 
Musikverein anmieten wird dieses für die Staffelung berücksichtigt und angerechnet. 
 
Jeder Schlagzeuger zahlt als Miete für die Nutzung der vereinseigenen Schlaginstrumente 
den halben Preis des 1. Musikinstruments. Das Schlagzeug wird, aufgrund der anteilig 
erhobenen Miete, nicht in der oben genannten Staffelung berücksichtigt und 
angerechnet. 
 
Die Miete wird vom Vermieter jährlich zum 01.04. mittels SEPA-Lastschriftmandat (siehe 
Beitrittsformular) abgebucht.  
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3. Reparaturen an Musikinstrumenten 
 
Fallen Reparaturen an Musikinstrumenten aufgrund materiellem Verschleiß an, trägt der 
Mieter 50% der anfallenden Reparaturkosten, höchstens jedoch 40 €.  

 
Reparaturen an Musikinstrumenten, die aufgrund unsachgemäßer Behandlung 
entstanden sind, insbesondere 

a. Lösen von festsitzenden Zügen, Ventile und Klappen 

b. Ausbeulen von Dellen 

gehen in voller Höhe zu Lasten des Mieters. 
 

Reparaturen dürfen nur vom Instrumentenwart des MV Rißtissen in Auftrag gegeben 
werden. 
 
 

4. Verlust / Totalschaden von vereinseigenen Musikinstrumenten 
 

Der Mieter haftet bei Verlust oder Totalschaden von vereinseigenen Musikinstrumenten 
bis zur Höhe des Zeitwerts. Als Zeitwert gilt der Wiederbeschaffungswert, vermindert um 
eine Abschreibung für Abnutzung (AfA) bezogen auf das Anschaffungsjahr des 
Musikinstruments gemäß folgender Entwertungstabelle: 
 
Im    1. Jahr  = keine Abzüge 
     2. Jahr  = 10 % 
     3. Jahr   = 20 % 
     4. Jahr   = 30 % 
     5. bis 15. Jahr  = 40 % 
 16. bis 20. Jahr  = 50 % 
 21. bis 25. Jahr  = 60 % 
 
Ist ein Wiederbeschaffungswert nicht feststellbar (z. B. weil Wiederbeschaffung eines 
gleichwertigen Musikinstruments nicht mehr möglich ist), so tritt an die Stelle des 
Wiederbeschaffungswertes der Anschaffungswert. 

 
  
 
Rißtissen, den 08.05.2023 
   
 
 
 
.............................................................   
Wolfgang Haas 
Vorstand Finanzen   
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Beitrittserklärung  
Musikverein Rißtissen e.V. 

 
 
Ich erkläre hiermit den Beitritt zum Musikverein Rißtissen e.V. 
 
Name: ________________________ Vorname: ________________________ 
 
Straße / Nr.: ________________________ PLZ / Ort: ________________________ 

 
Geburtsdatum: ________________________ Telefon: ________________________ 
 
 
Den derzeitigen Jahresbeitrag (bis 16 Jahre: 14,- € / ab 17 Jahre: 28,- €) buchen Sie bitte per 
Lastschrift von meinem Konto ab: 
 
Kontoinhaber:  _____________________________________________________ 
 
IBAN:   DE __ __ |__ __ __ __ __ __ __ __ |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
BIC:   _____________________________________________________ 
 
Kreditinstitut:   _____________________________________________________ 
 
Den Jahresbeitrag und die Instrumentenmiete (nur bei Leihinstrumenten) buchen wir jährlich 
zum 01.04. von ihrem Konto ab. 
 
Die aktuelle Beitrags- und Gebührenordnung kann auf der Homepage des Musikvereins 
Rißtissen abgerufen werden. 
 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Musikverein Rißtissen e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Musikverein Rißtissen e.V. (Gläubiger-ID: DE54ZZZ00000793427) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Musikverein Rißtissen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Mandatsreferenz: wird ihnen separat mitgeteilt 
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Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein 
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
 
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe 
Satzung) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag 
erhoben werden. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 
 
Von den Datenschutzregelungen unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 
Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  
 
 
 
 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter 1  
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter 2  
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